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VORBERICHT 2017   

      
1. SCHWERPUNKTE DER ARBEIT DES REGIONAL-  

VERBANDES IM HAUSHALTSJAHR 2017 
 

Fortschreibung des Regionalplans 
 
Ende 2016 wird das 2. Anhörungsverfahren der 2. Teilfortschreibung des Regio-

nalplan 2000 – Windenergienutzung abgeschlossen sein, so dass im Laufe des 
Jahres 2017 die Auswertung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
erfolgen kann. Es ist davon auszugehen, dass der Plan 2017 als Satzung beschlos-

sen und zur Genehmigung eingereicht werden kann. 
 

Parallel hierzu wird die Verbandsverwaltung auch weiterhin für die kommunalen 
Planungsträger, die Bevölkerung sowie potenzielle Investoren als Ansprechpartner 
zum Thema Windenergienutzung zur Verfügung stehen („regionales Kompetenz-

zentrum Windenergie“). Eine entsprechende finanzielle Unterstützung vom Land 
wurde jedoch nur bis zum Jahr 2016 gewährt. 
 

Die Arbeiten an der Gesamtfortschreibung werden weiter fortgesetzt. Das Thema 
Siedlungsentwicklung und Freiraumentwicklung werden die Arbeiten dominieren, 
welche insbesondere auch eine Abstimmung mit den kommunalen Planungsträ-

gern und den verschiedenen Fachplanungen erfordert. Im Hinblick auf das Frei-
raumkonzept wurde in 2016 neben einer Regionalen Klimaanalyse in einem ersten 
Schritt die Bestandsaufnahme und Bewertung für einen Regionalen Biotopverbund 

beauftragt, dies wird bis Ende Februar 2017 bearbeitet. Darauf aufbauend steht in 
2017 die Konzeption des Regionalen Biotopverbundes an.  
 

Die ersten Ergebnisse der Analyse der Einzelhandelssituation der Region Hoch-
rhein-Bodensee als Grundlage für die gesetzlich vorgeschriebenen Festlegungen 
im Regionalplan werden 2017 mit den Gremien diskutiert werden. 

 
Für die Arbeiten an der Gesamtfortschreibung sind entsprechende Mittel im Haus-

halt (vgl. HH-Stelle 610-621 + Ü) vorgesehen. 
 
Fortschreibung des Teilregionalplans “Oberflächennahe Rohstoffe” 

 
Nach der Erarbeitung der Grundsatzkonzeption in Form von planerischen Leitsät-
zen zur künftigen regionalen Rohstoffkonzeption, den Betriebserhebungen, der 

Auswertung vorliegender Fachgrundlagen sowie der Plausibilisierung des künftigen 
Rohstoffbedarfs durch einen externen Gutachter (SST/DIW) wird im Jahr 2017 die 
Erarbeitung des Textteils und der Raumnutzungskarte mit den vorgesehenen Roh-

stoffabbau- und Sicherungsgebieten als Entwurfsfassung fortgeführt und abge-
schlossen.  
 

Parallel dazu wird die Umweltprüfung durchgeführt. Sie umfasst die Ermittlung der 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planfestlegungen auf die 
Umweltschutzgüter sowie auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern. 
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Zeitgleich mit der Erarbeitung des Planentwurfs sollen erste informelle 

Vorabstimmungen mit den betroffenen Gemeinden, fachlich zuständigen Behörden 
sowie Betreibern von Rohstoffabbaustellen bzw. dem Industrieverband Steine und 
Erden erfolgen, um mögliche Konfli te frühzeitig zu er ennen und so eit  ie 

möglich zu klären bzw. auszuräumen.  
Der Entwurf wird, nachdem er von den Gremien beraten und beschlossen worden ist, 
im Anschluss in das Anhörungsverfahren gehen.  

 
Mobilität 
 

Im Eisenbahnverkehr wird sich der Regionalverband weiterhin intensiv in die Pla-
nungen am Oberrhein und die Planungen zur Gäubahn sowie zur Bodenseegürtel-
bahn einbringen. Die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke sowie der Bodensee-

gürtelbahn werden auch 2017 zu den wichtigen Themen des Verbands zählen. 
Zudem sollen die Gemeinden an der Oberrhein- und Hochrheinstrecke besser er-
schlossen werden. Dies betrifft auch Planung und Bau weiterer Haltepunkte. (wie 

z.B. die im Rahmen der trinationalen S-Bahn Basel (Trireno) u.a. in Bad Säckin-
gen-Wallbach oder Rheinfelden-Warmbach künftig vorgesehenen Haltepunkte). 

 
Im Bereich Straßenverkehr wird die regionalplanerische Begleitung des Planungs- 
und Bauprozesses der Hochrheinautobahn A 98 weiterhin im Vordergrund stehen. 

 
Ausbau der Rheintalbahn 
Die Region ist vom Ausbau der Rheintalbahn unmittelbar betroffen. Vor allem im 

Bereich südlich von Freiburg bis Basel geht es weiterhin darum, mit dem vierglei-
sigen Ausbau auch den Schienenpersonennahverkehr zu stärken. Gleichzeitig 
müssen ausreichend Kapazitäten für den Güterverkehr geschaffen werden. 

 
Der Regionalverband ist seid seiner Gründung Mitglied des Projektbeirates zum 
Bahnausbau am Oberrhein. Mittlerweile konnte eine Kernforderung der Region, 

möglichst alle Güterzüge durch den Katzenbergtunnel zu führen auf die gesamte 
Ausbaustrecke erweitert werden: Ziel ist es zu erreichen, dass auf der bestehen-
den Rheintalbahn keine Transitgüterzüge geführt werden. Erfreulich ist, dass 

durch das gemeinsame Engagement von Kommunen, Landkreisen und Regionen 
mittlerweile erhebliche Verbesserungen beim Lärmschutz und die Kreuzungsfrei-
heit bei der Verknüpfung der bestehenden Rheintalstrecke mit der Neubaustrecke 

nördlich des Katzenbergtunnels erreicht wurden. Beim Thema Ausbau der Rhein-
talbahn ist es unerlässlich, dass sich die Region zusammen mit dem Landkreis Lör-

rach weiterhin engagiert. 
 
Elektrifizierung der Hochrheinstrecke 

Eines der zentralen Infrastrukturprojekte der nächsten Jahre am Hochrhein ist 
weiterhin die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Ziel ist es, die Elektrifizierung 
zusammen mit dem Land Baden-Württemberg und der Schweiz sicherzustellen.  

Bisher wurden die Planungsphase HOAI 1 und 2 bearbeitet, die Kosten wurden 
vom Land Baden-Württemberg und der Schweiz getragen. Für die weiteren kon-
kretisierenden Planungsphasen 3 und 4 (Kosten ca. 10 Mio. €)  urde zusammen 

mit den Landkreisen und dem Ministerium für Infrastruktur und Verkehr (MVI) ein 
INTERREG V-Projekt inkl. der notwendigen Kofinanzierung von ca. 5 Mio. vorberei-
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tet und bewilligt. Die Projetverantwortung liegt beim Landkreis Waldshut. Der Re-
gionalverband wird sich weiterhin bei diesem Thema engagieren. 

 
Im sogenannten „Strategischen Organ Hochrhein“  onnte z ischenzeitlich ein ent-
scheidender Durchbruch bei der notwendigen gemeinsamen Gesamtfinanzierung 

der Elektrifizierung erreicht werden (als regionale Akteure sind neben den Schwei-
zer Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Schaffhausen die Landkreise und 
die Region Hochrhein-Bodensee beteiligt). Damit wurde eine wichtige Vorausset-

zung für die Durchführung der nächsten technischen Planungsphasen geschaffen. 
 
Der Regionalverband wird auch 2017 mit den Projektpartnern an der Realisierung 

der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke arbeiten.  
 
Ausbau der Gäubahn 

Der Ausbau der Gäubahn ist für die Erreichbarkeit der Region Hochrhein-Bodensee 
von erheblicher Bedeutung. So kann die betriebliche Abwicklung des Schienenper-
sonenfernverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und des Güterverkehrs auf 

der Gesamtstrecke Zürich-Stuttgart optimiert werden. Geplante Maßnahmen sind 
der 2-gleisige Ausbau von insgesamt 3 Begegnungsabschnitten, der Neubau der 

Singener Kurve sowie punktuelle Maßnahmen zur Fahrzeitverkürzung. Der Interes-
senverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn (IV Gäubahn), dem auch der RVHB an-
gehört, hat die Vorfinanzierung für die Planung des zweigleisigen Ausbaus zwi-

schen Horb und Neckarhausen sichergestellt. Der Planfeststellungsbeschluss für 
diesen ersten Ausbauabschnitt ist für Ende 2016 vorgesehen.  
 

Das Ausbau-Projekt wird im Entwurf zum neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 
(BVWP) nur als „Vorhaben des Potentiellen Bedarfs, die in den Vordringlichen Be-
darf oder Weiteren Bedarf aufsteigen  önnen“ eingestuft. Gemäß der Proje tbe-

gründung „ ird die Maßnahme ggf. aufgrund zusätzlicher Voruntersuchungen in 
einem angepassten Proje tzuschnitt be ertet“. 
 

Das Land Baden-Württemberg hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. In diesem 
wird untersucht, wie die im 1996 geschlossenen Vertrag von Lugano zwischen 
Deutschland und der Schweiz vereinbarte Fahrzeitverkürzung auf deutlich unter 3 

Stunden auch nach dem Rückzug der DB aus der Neigetechnik erreicht werden 
kann. Wenn Anfang 2017 abschließend über den BVWP bzw. die Ausbaugesetze 
im Bundestag entschieden wird, soll dieses Gutachten mitberücksichtigt werden. 

 
Unabhängig des noch ausstehenden Prüfergebnisses und dem Abschluss einer 

ggfs. neuen Projektdefinition ist es zweifellos, dass sich schnellere Verbindungen, 
stabilere und weniger verspätungsanfällige Fahrpläne, bessere Umsteigemöglich-
keiten ohne einen abschnittsweisen Ausbau nur sehr eingeschränkt realisieren las-

sen. Der RVHB wird daher auch 2017 mit dem IV Gäubahn an einer zeitnahen 
Verbesserung der Situation auf der Gäubahnstrecke arbeiten. Dabei geht es in 
erster Linie um ein Festhalten an dem Ziel von schnellen IC-Verbindungen auf der 

Achse Nürnberg-Stuttgart-Zürich mit optimalen Anschlüssen nach Berlin und Nord-
italien. 
 

Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn  
Die Verbesserung der Bodenseegürtelbahn ist von herausragender Bedeutung für 
den Schienenverkehr in der Bodenseeregion. Sowohl die Vernetzung innerhalb der 
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Region als auch der Anschluss an die umliegenden Zentren bedürfen Verbesse-
rungen und entsprechen derzeit nicht dem Stellenwert der Bodenseeregion als 

Wirtschafts- und Wachstumsregion sowie dem Status der Bodenseeregion als eu-
ropäischer Verflechtungsraum. Nur wenn die Elektrifizierung der Bodenseegürtel-
bahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen sichergestellt wird, Elektrifizierung 

von Hochrein- und Südbahn unterstellt, kann die Durchbindung mit IRE von Basel 
Bad Bf. nach Ulm bz . Lindau sichergestellt und ein „Dieselloch“ im  estlichen 
Bodenseeraum verhindert werden. 

 
Im Koalitionsvertrag 2016/2021 der Landesregierung wurde eine Elektrifizierungsof-
fensive angekündigt, durch die - im Zuge der Elektrifizierung von Südbahn und Hoch-

rheinbahn - ein Lückenschluss auf der Bodenseegürtelbahn erfolgen soll. 
 
Das Land Baden-Württemberg hat die Elektrifizierung der Strecke nebst partiellem 

Doppelspurausbau im Rahmen der „ABS Basel–Schaffhausen–Singen–
Friedrichshafen“ für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) angemeldet. Da es sich 
um eine Maßnahme des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) handelt und im BVWP 

grundsätzlich nur Fernverkehrsstrecken aufgenommen werden, wurde dem Projekt-
vorschlag des Landes nicht gefolgt.  
 

Der RVHB geht davon aus, dass die dringend notwendigen Investitionen in die 
Bodenseegürtelbahn auch über andere Finanzierungswege (wie z.B. die Nachfol-

geregelung zum  Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes - GVFG) gesi-
chert werden können. In diesem Sinne wird sich der RVHB auch 2017 im Interes-
senverband Bodenseegürtelbahn1 weiterhin dafür einsetzen, dass die Planungen 

der Bodenseegürtelbahn, als Teil eines überregionalen Schienenverkehrsnetzes, 
fortgesetzt werden und der westliche Bodenseeraum nicht durch eine isolierte 
„Dieselbetriebs-Insel“ massiv benachteiligt  ird. Auf dem Hintergrund des bereits 

erwähnten Koalitionsvertrags sollte dann gemeinsam mit dem Land ein aufwärts-
kompatibles Konzept im Hinblick auf Elektrifizierung und Zweigleisigkeit der Stre-

cke entwickelt werden. Dies alles unter der Voraussetzung, dass der Interessen-
verband Bodenseegürtelbahnbereit ist, selbst Geld in die Hand zu nehmen - wie 
im Fall des Interessenverbands Südbahn. 

 
Reaktivierung der Kandertalbahn 
Das wirkungsvollste Instrument einer strukturellen Stärkung des Kandertals und 

seines Umfeldes ist die Reaktivierung der Kandertalbahn; sie würde zu zu einer 
Belebung der örtlichen Wirtschaft, einer Wertsteigerung der Grundstücke und Nut-
zungen in ihrem Umfeld führen. Demgemäß existieren Ideen, die 

Kandertalbahnstrecke mittelfristig wieder zu reaktivieren und in das Netz der 
Regio S-Bahn Basel zu integrieren.  
Um die Reaktivierung der Kandertalbahn sicherzustellen hat der Zweckverband 

Kandertalbahn 2016 den rund 13 km langen Schienenstrang der Museumsbahn 
zwischen den Bahnhöfen Kandern und Weil am Rhein-Haltingen vom bisherigen 
Eigentümer der Schienenstrecke, der Südwestdeutschen Aktiengesellschaft 

(SWEG), abgekauft. 

                                            
1 Der Interessenverband Bodenseegürtelbahn, dem der RVHB angehört, beabsichtigt, durch gemeinsame Maßnahmen und 

Projekte die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen koordiniert voranzutreiben und 
vereint gegenüber den Entscheidungsträgern aufzutreten. Primäres Ziel ist es, die Planung für die Elektrifizierung der Bodensee-

Gürtelbahn in Abstimmung mit der DB-AG und allen anderen Beteiligten zu forcieren. 
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Der RVHB unterstützt die Reaktivierung der Kandertalbahn für einen künftigen 
regulären SPNV und wird das Kandertal als eine regionale Entwicklungsachse im 

Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans ausweisen. 
 
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP 2030)  

Das Bundeskabinett hat im August 2016 den Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) 2030 für die Bundesschienen-, Bundesfernstraßen- und Bundeswasser-
straßenwege beschlossen. Der neue BVWP umfasst rund 1.000 Projekte mit einem 

Gesamtvolumen von 269,6 Milliarden Euro. Der Plan legt den Bedarf für die kom-
menden 10 bis 15 Jahre fest. Als Regierungsprogramm bildet der BVWP die Basis 
für den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Ausbaugesetze 

für Straße und Schiene mit den dazugehörigen Bedarfsplänen.2 
 
Der BVWP 2030 nimmt die Belange der Region Hochrhein-Bodensee überwiegend 

auf. So hat der RVHB z.B. dafür plädiert, dass es bei der Einstufung der A 98 als 
Autobahn bleibt und keine Veränderungen in eine Bundesstraße vorgenommen 
werden. Dass der Bund an einer Autobahn festhält ist ein gutes Signal für die Re-

gion im Hinblick auf die Realisierung der A 98 als leistungsfähige Ost-West-
Verbindung. 

 
Ein zeitnahes Vorankommen bei dem Gesamtprojekt A 98 bedingt, dass die Pla-
nungen vorangetrieben und zügig umgesetzt werden, um in der Folge in über-

schaubaren Zeiträumen zu einem Baurecht zu kommen. Dies erfordert, dass die 
Straßenbauverwaltung abgestimmt und koordiniert vorgeht. Daneben muss die 
Finanzausstattung stimmen, d.h. der BVWP muss mit ausreichenden Finanzmitteln 

jährlich unterlegt sein, um die Projekte umsetzen zu können: Alleine für die A 98-
Maßnahmen im Bau und im vordringlichen Bedarf stehen rund 670 Mio. Euro im 
BVWP 2030. Verteilt auf eine Laufzeit von 15 Jahren sind das rund 45 Mio. Eu-

ro/Jahr. 
 
Die Ziele für Neubau/Ausbau der A 98 bis 2030 sind im neuen BVWP sehr hoch ge-

setzt. Wenn die Planziele tatsächlich in der dargelegten Form in den nächsten 15 
Jahren realisiert werden sollen, wird es v.a. darauf ankommen, mit 
Trassenentscheidung(en), konkreter Planung und dem Bau so schnell wie möglich 

weiterzukommen. Dies wird vor allem dann gelingen, wenn alle Beteiligten diese 
Verpflichtung ernst nehmen und im Sinne des Bürgerforums am Hochrhein gemein-
sam an einem Strang ziehen, um dieses Großprojekt zu verwirklichen. 

 
Die Einstufung des vierspurigen Ausbaus der B 317 zwischen Lörrach und 

Schopfheim in den weiteren Bedarf mit Planungsrecht (WB*) ist lediglich insofern 
zu begrüßen, da diese Kategorie für die Straßenbauverwaltung zumindest die Mög-
lichkeit eröffnet, das Vorhaben in weiteren Planungsstufen (Entwurfsplanung und 

Genehmigungsplanung) zu bearbeiten. Ungeachtet dessen ist diese Einstufung aus 

                                            
2 Der Deutsche Bundestag beschließt über die Aufnahme der BVWP-Projekte und eventuell weiterer Projekte in die Bedarfspläne 
der Ausbaugesetze. Erst mit Verabschiedung der Ausbaugesetze (Januar 2017) und ihrer Bedarfspläne liegt ein verbindlicher 
Beschluss vor, welche Verkehrsinfrastrukturprojekte mit welcher Dringlichkeit geplant und aus dem Bundeshaushalt finanziert 

werden sollen. BVWP und Bedarfspläne müssen aufgrund der Parlamentsbefassung nicht vollständig deckungsgleich sein.  
Zur Verwirklichung der mittels der Ausbaugesetze beschlossenen Verkehrsprojekte stellt das Bundesverkehrsministerium (BMVI) 
Fünfjahrespläne auf. In diesen Investitionsrahmenplänen (IRP) werden verkehrsträgerübergreifend die 
Investitionsschwerpunkte für Erhalt und Aus- und Neubau festgelegt. 
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unterschiedlichen Gründen unzureichend und kommt der Bedeutung der B 317 als 
wichtigste Ost-West-Achse neben der A 98 im regionalen Straßennetz nicht nach. 

 
Vor dem Beschluss der Ausbaugesetze im dt. Bundestag im Januar 2017 und im 
Rahmen der Aufstellung der Investitionsrahmenpläne es weiterhin, die Interessen 

und vordringlichen Verkehrsprojekte der Region einzubringen und die Projekte, für 
die es noch keine fertige Planung und kein Baurecht gibt, möglichst im vordringli-
chen Bedarf zu platzieren (z.B. Gäubahn). Nur so kann eine mittelfristige Per-

spektive für den Ausbau der notwendigen regionalen Verkehrsinfrastruktur eröff-
net werden. 
 

Hochrheinautobahn A 98  
Die A 98 steht in Konkurrenz zu vielen anderen Straßenvorhaben auf Bundesebe-
ne, die zu finanzieren sind. Gerade deshalb ist ein stringentes und nachhaltiges 

Vorgehen bei der Planung und beim Bau der einzelnen Autobahnabschnitte drin-
gend erforderlich. Vorrangiges Ziel des RVHB bleibt es, sicherzustellen, dass die 
gesamte A 98 als leistungsfähige Achse für den Hochrhein in zumutbarer Zeit tat-

sächlich gebaut wird. 
 

Der Ausbau der A 98 soll von West nach Ost erfolgen, um einen durchgängigen 
Verkehrseffekt mit den bereits gebauten Abschnitten 4 und 7 sowie den momen-
tanen Planungsstadien zu erzielen. 

 
Das Regierungspräsidium (RP) hat 2015 dem Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur (MVI) die Fortschreibung des Vorentwurfs für den verkürzten Abschnitt 

A 98.5 zur Genehmigung vorgelegt. Sobald das MVI diesen genehmigt hat, wird 
der Entwurf dem Bund zur Erteilung des Gesehenvermerks vorgelegt. Nach Zu-
stimmung der Ministerien ist dann der Weg zur Offenlage der Planung im Zuge 

des Planfeststellungsverfahrens frei. Der RVHB wird sich mit Nachdruck dafür ein-
setzen, dass im Abschnitt A 98.5 alle regionalen Interessen im weiteren Fortgang 
des Verfahrens berücksichtigt werden.   

 
Im Folgeabschnitt A 98.6 von Schwörstadt bis zur Anschlussstelle Rothaus gibt es 
eine Vorplanung mit mehreren Varianten, die auch Gegenstand des 2013 durchge-

führten Bürgerforums waren. Aus regionaler Sicht bestehen Vorteile einer Talfüh-
rung bis Wehr und eines Übergangs am Berg um Bad Säckingen (Konsenstrasse). 
Der RVHB wird weiterhin dafür plädieren, dass diese in die konkrete Variantenun-

tersuchung miteinfließen. 
Für die Abschnitte A 98.8 und A 98.9 Hauenstein - Waldshut – Tiengen (ein Pro-

jekt) liegen verschiedene Variantenuntersuchungen vor. Derzeit ruhen hier aber 
die Planungen. 
 

Nach wie vor wird ein regelmäßiger und institutionalisierter Gedankenaustausch 
auf fachlicher und politischer Ebene für erforderlich gehalten, damit die gemein-
samen Interessen gebündelt, die beste Lösung gefunden und die A 98 verwirklicht 

werden kann.  
 
Regionales Kernthema bleibt auch die Abfahrt Hauenstein: 

Die im Jahr 2011 vom RVHB und Landkreis Waldshut beauftragte Machbarkeits-
studie hat gezeigt, dass die gefährliche Gefällstrecke nur mit einer Tunnellösung 
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beseitigt und die verkehrliche Situation zur Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer 
und der Bevölkerung vor Ort gelöst werden kann. 

 
Das RP hat daraufhin eine eigene Machbarkeitsstudie zu verschiedenen Tunnelva-
rianten eines verkehrssicheren Abstieges und Anschlusses der A 98 an die B 34 

erarbeitet. Der Abschnitt A 98.7 mündet mit engen Kurven und einer hohen 
Längsneigung an der Abfahrt Hauenstein in die B 34 (ehemalige K 6542). Da der 
Weiterbau der A 98 östlich von Hauenstein voraussichtlich erst nach 2030 abseh-

bar ist, soll die Situation unabhängig davon verbessert werden. Die Planung der 
Anschlussstelle wird so gestaltet, dass die Weiterführung im Abschnitt 8 sowohl als 
Bergtrasse als auch im Tal möglich ist. Das Projekt wird aufgrund seiner besonde-

ren Dringlichkeit außerhalb des BVWP finanziert. 
 
Das BMVI hat 2016 dem RP die Freigabe für eine detaillierte Planung der Umge-

staltung der Abfahrt erteilt. Damit kann das RP als zuständige Planungsbehörde in 
den weiteren Planungsprozess einsteigen. Dabei werden insgesamt drei Tunnelva-
rianten3 unterschiedlicher Länge vertieft planerisch überprüft und den Ministerien 

in Stuttgart und Bonn eine weiter zu verfolgende Lösung vorgeschlagen. Die Kos-
ten für den Bau werden je nach Variante zwischen 30 und 50 Millionen Euro ge-

schätzt. 
 
Die weiteren Planungen und die Findung einer Vorzugsvariante - im Vorfeld des 

eigentlichen Planfeststellungsverfahrens - werden laut Auskunft des RP bereits 
unter aktiver Beteiligung der Kommunen und der Öffentlichkeit geschehen. Hier 
gilt es, weiterhin mit Nachdruck die Interessen der Region und damit die Argu-

mente für eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung im Bereich der Abfahrt 
Hauenstein einzubringen.  
 

 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
 

Grenzüberschreitende Themen und Projekte stellen weiterhin einen wichtigen Be-
standteil der Arbeit des Regionalverbandes dar.  
 

Die beiden INTERREG-Programme „Oberrhein“ und „Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein“ sind nach  ie vor ein  esentliches Instrument zur Intensivierung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Regionalverband ist bereits seit 
mehreren Jahren intensiv an INTERREG-Projekten beteiligt und engagiert sich 
auch weiter in den INTERREG-Steuerungsgremien und in zahlreichen konkreten 

Projekten.  
 
Die Raumordnungskommission Bodensee (ROK-B) für den DACH+ Raum 

sowie der Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG) für den 
Oberrhein sind Projektpartner des Modellvorhabens Raumforschung (MORO) des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) „Grenzüberschrei-

                                            
3 Die Variante A basiert auf der vom Landkreis Waldshut sowie vom Regionalverband Hochrhein-Bodensee vorgelegten 
Trassierungsvariante. Diese sah einen knapp 200 Meter langen Tunnel unter Albert vor. Die vom RP neu entwickelte Varian-

te B unterscheidet sich grundsätzlich in der Lage, in der Tunnellänge und in den Verlagerungen des nachgeordneten Ver-
kehrs von der Variante A. Die Variante C ist eine Optimierung der Variante B unter Berücksichtigung kommunaler Planungs-
aspekte. 
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tende Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende Länder“. Ziel des 
Projektes ist die Schaffung einer abgestimmten Grundlage für eine kontinuierliche, 

grenzüberschreitende Raumbeobachtung. Hierzu werden seitens des BBSR in 2016 
und v.a. in 2017 eine Reihe von Workshops mit Vertretern der insgesamt 8 Mo-
dellregionen durchgeführt. Die Laufzeit des Projektes ist auf 2 Jahre begrenzt 

(2016-2017) begrenzt. Nach Ende des Projektes soll die zukünftige grenzüber-
schreitende Raumbeobachtung für eine Reihe von Indikatoren durch das BBSR im 
Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben betrieben werden. Hinsichtlich der weiteren 

Indikatoren wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft, ob diese zukünftig 
durch die Statistikplattform Bodensee (Zusammenschluss der Statistischen Ämter 
der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg sowie der Kantone im DACH+ 

Raum) erhoben und ausgewertet werden.  
 
Mit Abgabe der Agglomerationsprogramme der 3. Generation Ende 2016 werden 

neben der Umsetzung der sogenannten „A-Maßnahmen“ auch die Arbeiten an den 
Agglomerationsprogrammen der 4. Generation beginnen. Die Mitarbeit an den 
Agglomerationsprogrammen Basel, Schaffhausen und Kreuzlingen-

Konstanz haben sich bewährt und sollen fortgesetzt werden. Entsprechende 
Mittel wurden auf den Haushaltsstellen 610-661 eingestellt.  

 
Das INTERREG-Projekt GeoRhena (Nachfolge GISOR), ein Projekt der 
Oberrheinkonferenz, ist inzwischen angelaufen. Neben dem Regionalverband 

Hochrhein-Bodensee sind u.a. auch die Regionalverbände Mittlerer Oberrhein und 
Südlicher Oberrhein Kofinanzierer. 
 

Auch 2016 wird der Regionalverband in den grenzüberschreitend tätigen Gremien 
und/oder Arbeitsgruppen  

- des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB), 

- der Oberrheinkonferenz,  
- des Agglomerationsprogramms Konstanz-Kreuzlingen, 
- des Agglomerationsprogramms Schaffhausen und 

- des Agglomerationsprogramms Basel 
- der Hochrheinkommission (HRK),  
- der Raumordnungskommission Bodensee (ROK-B) 

mitwirken. 
 
 

Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (IMeG) 
 

Der IMeG möchte bereits bestehende Kooperationsstrukturen dabei unterstützen, 
die territoriale Zusammenarbeit weiter voranzutreiben. Die IMeG-Partner setzen 
sich für die Belange der metropolitanen Grenzregionen (MGR) ein und begleiteten 

so u.a. die Debatte um die Fortschreibung der Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung in Deutschland. Sie bewirkte, dass die MGR 2016 erst-
mals in den Leitbildern Eingang fanden. Mitglieder des Initiativkreises sind das 

Saarland als Teil der Großregion SaarLorLux, der Region Aachen-Zweckverband als 
Teil der EUREGIO Maas-Rhein sowie die Regionalverbände Mittlerer Oberrhein, 
Südlicher Oberrhein, Hochrhein-Bodensee und Bodensee-Oberschwaben aus der 

Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO) und der Bodenseeregion.  
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Im Zentrum der bisherigen Arbeit des IMeG stand die Frage, was man unter Met-
ropolregionen versteht und welche Metropolisierungsstrategien in den Nachbar-

staaten verfolgt werden. Nachdem hier ein gemeinsames Verständnis gefunden 
wurde und auch in nationalen Darstellungen die grenzüberschreitenden Verflech-
tungen zunehmend aufgegriffen werden, rückt die Frage der Beobachtung und 

Analyse von Veränderungen der polyzentrischen Netze und der Verflechtungen 
über die Grenzen hinweg zunehmend in den Fokus.     
Zudem werden eine intensive Zusammenarbeit bei der grenzübergreifenden 

Raumordnung, eine verstärkte Vernetzung mit grenzübergreifenden Governance-
Strukturen und ein intensiver Diskurs über die Einbeziehung räumlicher Aspekte in 
die Verkehrswegeplanung im Zentrum der Arbeit des IMeG stehen. Den IMeG 

werden in den nächsten Jahren der Kontakt mit seinen Partnern jenseits der Gren-
ze, die weitere Verortung der Metropolen in der bundesdeutschen Raumordnung, 
die Suche nach Instrumenten und Innovationen bei der Verbindlichkeit von grenz-

übergreifenden Raumordnungsplänen sowie die Handlungsstrategien der MKRO-
Leitbilder beschäftigen. 
 

Für das Haushaltsjahr 2017 sind hierfür Mittel in Höhe von 12.000 € auf Haus-
haltsstelle 610-621 vorgesehen. 

 
 

Naturpark Südschwarzwald 
 
Durch den Naturpark Südschwarzwald wird die Erholungslandschaft im südlichen 
Schwarzwald aufgewertet. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee engagiert 

sich seit Jahren intensiv im Naturpark Südschwarzwald. Der Austausch mit der 
Geschäftsstelle ist sehr rege. 
 

Der von der Arbeitsgruppe (AG) Siedlungsentwicklung initiierte Gestaltungsbeirat 
als Beratungsgremium für Gemeinden hat sich etabliert. Aktuell werden in der AG 
neue möglichen Themenfelder diskutiert. 

 
 
Räumliches Informationssystem (RIS), Datenbeschaffung und Karto-

graphie 

 
Das Räumliche Informationssystem (RIS) hat sich als Werkzeug für den Regionalver-
band Hochrhein-Bodensee bewährt und stellt für die Fortschreibung des Regional-
plans ein wichtiges Instrument dar. Die zu erstellenden Raumnutzungskarten werden 

mit Hilfe des RIS erarbeitet. Für die Datenpflege und Datenaktualisierung sowie die 
erforderliche Software sind für das Haushaltsjahr Mittel in Höhe 17.000 € auf Haus-
haltsstelle 610-620 vorgesehen.  

 
 
Öffentlichkeitsarbeit – Homepage  

 
Bei den Arbeiten am Regionalplan ist die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Die erfor-
derlichen Verfahrensschritte sind entsprechend im Internet zu veröffentlichen. Auch 

werden die Sitzungsvorlagen der öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung 
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bzw. des Planungsausschusses seit 2016 auf der Homepage des Regionalverbands 
veröffentlicht. 

Entsprechend werden für die Öffentlichkeitsarbeit sowie den Internet-Auftritt des 
Regionalverbands Haushaltsmittel auf HHSt. 610-600 in Höhe von 7.000 € 
berücksichtigt.  

 
 
Sonstiges 

 
Weitere laufende Tätigkeiten sind die regionalplanerische Begleitung von Planungen 
innerhalb der Region sowie in den angrenzenden Regionen und Nachbarländern. 
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2.  DER HAUSHALTSPLAN 2017 IN ZAHLEN 
 

 
2.1  GESAMTÜBERSICHT 
 

Im Haushaltsplan 2017 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 
1.508.300 € (Vorjahr: 1.433.100 €) veranschlagt. 
 

Hiervon entfallen auf den 
 
Verwaltungshaushalt  1.378.300 € (Vorjahr 1.337.200 €)  

Vermögenshaushalt  130.000 € (Vorjahr   95.900 €) 
 
Trotz steigender Ausgaben bleibt die Umlage der Landkreise Konstanz, Lörrach und 

Waldshut im Vergleich zum Vorjahr stabil. Durch unerwartet niedrige Ausgaben 2015 
kann 2017 eine größere Rücklagenentnahme eingeplant werden.  
 

Das Gesamthaushaltsvolumen ist um 75.200 € gegenüber dem Vorjahr ange achsen. 
Die Summe des Gesamthaushalts erklärt sich unter anderem durch das Wachstum der 

Personalausgaben und durch eine größere Rücklagenentnahme (insbesondere der Ver-
mögenshaushalt ist hierdurch betroffen). Die Steigerung der Personalausgaben wiede-
rum resultiert aus dem Ergebnis der Tarifverhandlungen 2016. Zudem wächst das Vo-

lumen der fremdfinanzierten Abschnitte des Haushalts überproportional an. So steigt 
das Haushaltsvolumen der „Deutschen Koordinierungsstelle Schweizer Tiefenlager“ um 
20 % bz . 20.000 € an. 

 
 
2.2   VERWALTUNGSHAUSHALT 

 
EINNAHMEN 
 

Zuweisung des Landes Baden-Württemberg nach § 43 Abs. 1 LandesplanungsGesetz 
(LplG) 
(Haushaltsstelle 610-171, Seite 2) 

 
Die Zuweisung des Landes nach § 43 Abs. 1 LplG beträgt voraussichtlich  

123.566 €.  
 
Berechnung: 

a) nach Fläche (qkm):  2.755,98 x     17,90 € =  49.332 €  
b) nach Einwohnern*: (Stand 30.12.2015)  674.857 x       0,11 € = 74.234 €  
    * Einwohnerzahl nach Zensus 2011 Summe:  123.566 € 
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Bisher hat das Land zusätzliche Mittel für die Wahrnehmung der Aufgabe „regionale 
Kompetenzzentren Wind raftplanungen“ bereit gestellt. Ab 2017 entfallen diese Mittel 

wieder, demzufolge sinkt die Gesamtsumme der erwarteten Landeszuweisungen.  
 
Umlage der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut nach § 43 Abs. 2 LplG  

(Haushaltsstelle 610-172, Seite 2) 
 
Für die Finanzierung des Haushalts ist die Erhebung einer Umlage nach § 43 Abs. 2 

LplG von den Landkreisen in Höhe von 947.500 € (Vorjahr 947.800 €) erforderlich. Der 
Umlageberechnung sind die vorläufigen Steuerkraftsummen 2017 der Landkreise in der 
Region (Stand Mai 2016) zu Grunde gelegt.  

 
Der Umlageschlüssel beträgt 0,094303 % der Steuerkraftsumme  
(Vorjahr: 0,095541 %). 

 
Tabelle 1: Vergleich der Umlagebeträge 2016 – 2017: 
 
 Umlagebetrag  

 

Landkreis 
 

 

2016 

 

2017 

Veränderung gegenüber 

Vorjahr   +/ - 

  €  

Konstanz 415.765 407.602 -     8.163   (-  1,96 %) 
Lörrach 307.637 319.315 +  11.678   (+ 3,80 %) 

Waldshut 224.398 220.583 -     3.815   (-  1,70 %) 

 
Region summiert 

 
947.800 

 
947.500 

 
       - 300   (- 0,03 %) 

 
Der Gesamtbetrag der Umlage der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut ist ge-

genüber dem Vorjahr stabil geblieben. Bedingt durch die unterschiedliche Entwicklung 
und Höhe der Steuerkraftsummen ergibt sich für die Landkreise jeweils eine unter-
schiedliche prozentuale Änderung der Umlage. Das Wachstum der Steuerkraft im Land-

kreis Lörrach führt dementsprechend zu einem Anstieg der Umlage während sowohl die 
Steuerkraft als auch die Umlage in den anderen Landkreisen leicht zurück geht. Der 
leistungsstärkste Landkreis - gemessen an der Steuerkraft - trägt somit auch die größte 

Last.  
 
Tabelle 2: Vergleich der vorläufigen Steuerkraftsummen 2016 - 2017: 

 

 

Landkreis 

Vorläufige Steuer-

kraftsumme 2016 

Vorläufige Steuer-

kraftsumme 2017 

Veränderung gegenüber  

Vorjahr +/- 

  €  

 
Konstanz 

 
435.170.286 

 
432.228.065 

 
-    2.942.221 (- 0,7 %) 

Lörrach 321.994.982 338.606.865 + 16.611.883 (+ 5,2 %) 

Waldshut 234.871.348 233.910.377 -       960.971 (- 0,4 %) 

 
Region summiert 

 
    992.036.616 

 
1.004.745.307 

 
 + 12.708.691 (+ 1,3 %) 
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Haushaltsstellen der Haushaltsunterabschnitte 6101 bis 6105 (Seite 3) 
 

Die Einnahmenhaushaltsstellen „Geschäftsstelle der Hochrhein ommission“ (Epl. 6101), 
der INTERREG-Proje te „Proje t oordination „ (Epl. 6102) und der „Koordinationsstelle 
CH-Tiefenlager“ (Epl. 6104)  orrespondieren mit den Ausgabenhaushaltsstellen der 

Haushaltsunterabschnitte 6101 bis 6104 (Seite 7 u. 8) und sollen sich nicht auf die 
Höhe der Umlage der Landkreise auswirken.  
 

Haushaltsstelle 910-280 „Zuführung vom Vermögenshaushalt“ (Seite 10) 
 
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts werden die nicht im Vermögenshaushalt be-

nötigten Mittel aus der Rücklage als Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 
113.000 € veranschlagt.  
 

 
 
AUSGABEN   

 
Personalausgaben  

(Seite 4 sowie 7 und 8) 
In Anbetracht der spezifischen Aufgabenstruktur einer planenden und dienstleistenden 
Behörde, ist der Anteil der Personalaufwendungen (55,46 % des Gesamthaushalts [Vor-

jahr 54,42%] ohne HRK, DKST und Aufwendungen für Ehrenamtliche) an den gesam-
ten Ausgaben bedeutend. Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der tatsäch-
lichen Zahlen 2016 hochgerechnet.   

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalausgaben um ca. 5,9 % bz . 41.500 € an. 
Die tariflichen Vergütungserhöhungen sowie das Leistungsentgelt für die Beschäftigten 
sind eingeplant. Im Jahr 2016 hat die Verwaltung die Bewertung der Stellen der 

Sekretariatsmitarbeiter/innen und der Kassenmitarbeiter/in an ein unabhängiges Kom-
munalberatungsbüro vergeben. Die Bewertung, die entsprechend der ab 2017 gelten-
den neuen Entgeltordnung für den TVöD erfolgte, ergab eine Höhergruppierung der 

betreffenden Stellen. Diese Höhergruppierung wurde eingeplant, die monentären Aus-
wirkungen auf die Gesamtsumme der Ausgaben sind allerdings unwesentlich. Ebenfalls 
eingeplant sind mögliche Steigerungen bei der Beamtenbesoldung. Erfahrungsgemäß 

werden Besoldungserhöhungen jedoch erst spät im Jahr nach den letzten Tarifverhand-
lungen erfolgen, wenn sie erfolgen.  
 

Die Personalausgaben für die Stelle des Geschäftsführers der Hochrheinkommission 
(HRK) (80 %) und die Stelle des Leiters der Deutschen Koordinationsstelle Schweizer 

Tiefenlager (DKST) (80 %) werden in voller Höhe von Dritten erstattet (Seite 3, 7 und 
8, HHSt. 6101.. und 6104..). Sie wirken sich nicht auf die Umlage der Landkreise aus. 
Die Erweiterung des Stellenumfangs der DKST im Laufe des Jahres 2016 führt 2017 

weiterhin zu einer Steigerung der Kosten, da 2017 über das gesamte Jahr erhöhte Kos-
ten anfallen. 
 

Die Kosten der Stelle der Koordinatorin des INTERREG-Proje tes „Begegnungen am 
Hochrhein“ (Seite 7, Epl. 6102)  erden in vollem Umfang durch die Proje tbeteiligten 
der EU und der Schweiz an die HRK erstattet. Die dem Regionalverband entstehenden 

Personalkosten werden der HRK quartalsweise in Rechnung gestellt. 
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Sachausgaben 
 

Haushaltsstellen 610-620+Ü „Herstellung und Beschaffung von Planungsmaterial, -
unterlagen“ und 610-621+Ü „Gutachten, Untersuchungen“ (Seite 5) 
Die beiden gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen werden gem. § 19 Abs. 2 

GemHVO für übertragbar erklärt. Dieser Planvermerk ist Voraussetzung für die Bildung 
von Haushaltsresten. Es ergibt sich immer wieder die Situation, dass gegen Ende des 
Haushaltsjahres eine planerische Maßnahme begonnen wird, die sich ins folgende 

Haushaltsjahr hinein zieht. Unabhängig davon sollen grundsätzlich Haushaltsreste zur 
besseren Transparenz vermieden werden. 
 

Haushaltsstellen 610-650* bis 610-655* „Allgemeine Ver altungsausgaben“ (Seite 6) 
Die Ansätze auf den gegenseitig deckungsfähigen (*) Haushaltsstellen für den allge-
meinen Verwaltungsbedarf wurden in Summe nur geringfügig erhöht. Der Ansatz für 

Sachverständigenkosten wurde gesenkt, da in diesem Zusammenhang keine konkreten 
Ausgaben eingeplant sind und in den Vorjahren die Prüfung der GPA und Stellenbewer-
tungen einen höheren Ansatz rechtfertigten. Auf der neuen HH-Stelle 610-657 Buchhal-

tungssoftware sollen die laufenden Kosten für die neue Finanzbuchhaltungssoftware 
verbucht werden. 2017 werden voraussichtlich keine Lizenzgebühren oder Einrich-

tungskosten verbucht, die laufenden Kosten für die Anbindung an das Rechenzentrum 
werden jedoch schon im Zuge des Umstellungsprozesses zum neuen kommunalen 
Haushaltsrecht anfallen. Der Umstellungsprozess hat für die Verwaltung bereits begon-

nen. Der Haushalt 2017 wird der letzte kamerale Haushalt des Regionalverbands sein. 
 
Übrige Haushaltsstellen des Abschnitts 6100 (Seite 5 und 6) 

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge steigt um 12.600 €. Ursache ist hier insbesondere eine 
andere Verbuchung des Mitgliedsbeitrages für den Verein Agglo Kreuzlingen-Konstanz. 
Bis 2017 wurden die Beiträge als assoziiertes Mitglied als Planungskosten betrachtet, 

seit 2016 ist der Regionalverband ordentliches Mitglied und bezahlt unzweifelhaft Mit-
gliedsbeiträge. 
Der Ansatz für Aus- und Fortbildung  ird um 2.500 € erhöht. Eingeplant sind Ausgaben 

für die Schulung der Mitarbeiter/innen zur Umstellung zum neuen kommunalen Haus-
haltsrecht (Hierfür eingeplant 3.000 €). 
Die Ansätze für Mieten sowie Repräsentationen und Tagungen wurden moderat gesenkt 

und damit an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.  
 
Der Umbau des Landratsamtes Waldshut führt weiterhin zu einer häufigeren Nutzung 

anderer Räume durch den Verband. Dies führt grundsätzlich zu größeren Aufwendun-
gen für einzelne Leistungen im Zusammenhang mit den Sitzungen (Technik, Logistik, 

Bewirtung, Miete etc.) und damit zu erhöhten Ansätzen in diesem Zusammenhang. 
 
Haushaltsstellen der Haushaltsunterabschnitte 6101 bis 6104 (Seite 7 u. 8) 

Die Ausgabenhaushaltsstellen Geschäftsstelle der Hochrheinkommission (Epl. 6101), 
der INTERREG-Proje te „Proje t oordination „ (Epl. 6102) und der „Koordinationsstelle 
CH-Tiefenlager“ (Epl. 6104)  orrespondieren mit den Einnahmenhaushaltsstellen der 

Haushaltsunterabschnitte 6101 bis 6104  (Seite 3) und sollen sich nicht auf die Höhe 
der Umlage der Landkreise auswirken. Insbesondere durch die Tariferhöhungen erhöht 
sich in diesen Einzelplänen das Haushaltsvolumen. 
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2.3  VERMÖGENSHAUSHALT 
 

EINNAHMEN 
 
Haushaltsstelle 910-310 ”Entnahme aus der allgemeinen Rüc lage” (Seite 16) 

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 ist ein Rücklagenbestand vorhanden, aus dem ein 
Betrag in Höhe von 130.000 € entnommen  erden  ann.  
 

 
 
AUSGABEN   

 
Haushaltsstelle 610-9350 „Beschaffung von Einrichtungsgegenständen“ (Seite 14) 
Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 5.000 € veranschlagt. 
 

Haushaltsstelle 610-9351 „Beschaffung von Geräten und Maschinen“ (Seite 14) 
Bei der Ausstattung des Regionalverbandes werden Investitionsmittel für Ersatzbeschaf-
fung für Geräte erforderlich, die nach mehrjährigem Einsatz technisch überholt und 

nicht mehr aufrüstbar sind. Dafür sind 12.000 € veranschlagt. 
 
Haushaltsstelle 610-900 „Zuführung zum Verwaltungshaushalt“ (Seite 17) 

Die nicht im Vermögenshaushalt benötigten Mittel in Höhe von 113.000 €  erden als 
allgemeine Deckungsmittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt. 
 

 
 
2.4 RÜCKLAGEN 

 
Am 01. Januar 2016 betrug der Stand der allgemeinen Rüc lage 255.641 €. Im Haus-
haltsplan 2016 ist eine Rüc lagenentnahme in Höhe von 95.900 € veranschlagt.  

 
Von den verbleibenden 159.741 € am 31.12.2016  erden 130.000 € veranschlagt und 
der Rücklage entnommen (HH-Stelle 910-310, Seite 16), sodass insgesamt 29.741 € in 

der Rücklage verbleiben (= geplanter Stand 31. Dezember 2017). 
 

Die Mindestrüc lage nach § 20 II GemHVO beträgt 24.033 €. 
 
Tabellarische Darstellung: 

 
 255.641 € Stand der Rücklagen am 01. Januar 2016 

 95.900 € Rücklagenentnahme Haushaltsvollzug 2016 

 159.741 € Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 01. Januar 2017 
 

130.000 € Rücklagenentnahme Haushalt 2017 (HH-Stelle 910-310, Seite 16) 

 

 29.741 € Rücklagenbestand am 31. Dezember 2017 (geplant) 
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2.5 STELLENPLAN 
 

Im Teil B -Beschäftigte- wird die Umstrukturierung der HRK im Stellenplan nachvollzo-
gen. Die Geschäftsführerin hat 30 Prozent einer anderen Stelle übernommen. Die Kos-
ten des Personals der HRK werden dem Regionalverband vollständig ersetzt. 

 
Die Stellen der Mitarbeiter/innen im Sekretariat und der Kasse der Verbandsverwaltung 
wurden durch eine unabhängige Firma auf Grundlage der neuen Entgeltordnung zum 

TVöD (gültig ab 01.01.17) neu bewertet. Danach wurden die Eingruppierungen für das 
kommende Jahr angepasst. Seit der letzten Stellenbewertung haben die Mitarbei-
ter/innen zusätzliche Aufgaben übernommen, darum fällt die Veränderung bei der Ein-

gruppierung deutlich aus. Ohne die gute Arbeit und Leistung der Mitarbeiter/innen wäre 
die Übertragung dieser „selbstständigen Aufgaben“ nicht möglich ge esen. 
 

Im Übrigen ist der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
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